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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1964

Norm

ABGB §672

Rechtssatz

Auslegung der Testamentsanordnung, einer bestimmten Person "den Lebensabend nach bestem Können gut und

schön zu gestalten". Zuweisung von Wohnräumen und Zahlung einer Rente im Rahmen eines Unterhaltslegates.

Entscheidungstexte

8 Ob 152/64
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